
t Interessengenpinschaft Trinkwasser
im Gartenverein ,Stahmeln Süd ,,e.V.

Sa&ung
der lnteressengemeinschaft Trinkwasser im Gartenverein ,Stahneln Säd" e.V.

- in der Fassung vom 01.06. 2013

1. Grundlagen

I.t Die lnteressengemeinschaft Trinkwatsser (IGTW) wurde konstituiert, um Nutzung und Finanzierung der
1997 enichteten Wasserleitung (Schleife 1) soaie der bestehenden Leitung (Schleife 2) durch eine
SaEung zu rcgeln. Die IGTW vertritt die lnteressen der Mitglieder in Abstimmung mit dem

Gartenvorstand, auch gegenüber Dritten.
Laut Vereinbarung mit-der Familie Waßmann (Siedler) kann im Havariefall über die Zapfstelle aus der
Trinkwasserleitung der ehemaligen Schleife 3, jetzigen Zuleitung lUr !i_e Familie Waßmann, Wasser
entnommen werdän. Kostenabrechnung entspreinend des gültigen Preisblattes derlj,'.1i'.,11 Leipzig. Die
Kosten sind von allen Mitgliedem der IGTW zu tragen.
Abwassergebühren werden von den Kommunalen Wasserwerken nicht erhoben.

1.2 Die Trinkwasserversorgungsanl4e, bestehend aus

2 Anschlüssen mit Abspenventilen im Zentralschacht (Übergabestelle rwischen Gartenverein und

.-,._,'_ . Leipzig)

- Rohrverlegun§än mit Hauptschiebern und Abtassrentilen im Bereich der Gartenwege bis zu den

Anschlüsin än der Gartergrenze mitAbspenventil und Zähler.

- Wasserversorgungsleitungen und Einrichtungen ( Absperventil und Zähler) für die Waldschenke
und für die zentrale Wasserstelle (Zapfstelle),

ist Eigentum der IGTW. Die Trinkwasserversorgungsanlage wurde durch eigenen Arbeitsaufuvand und

Mittei-der beteiligten Wasserabnehmer errichtet Diä fachliche Ausführung erfolgte durch die Fa. Bieg-

hotrtt (Sanitär Heizung Solar). Bei Pächterwechsel entstehen keine fiqanziellerr Ansprtiche an die
IGTW. Diese sind durih Absprache zwischen Verkäufer und Käufer intem zu regeln.

1.3 Einrichtungen ab Anschluss an der Gartengreme sind Eigentum des jeweiligen Mitgliedes (Abnehmer)

und eigenverantwortlich zu erhalten. Diesshaben zu sichem, dass ihreAnlagre den geltenden $rasser-

wirtschaftlichen und hygienischen Reclitsvorschriften entsprechen.

2. Altgemeine Bestimmungen
lr

2.1. Die fa$gkeit der IGll{I; dient aushließlich gemeinnüEigen Zwecken und isl1g!-tqqt die Ezielung
vsn Gewinn gerichtet. Zwischen öen !1::!i:1i Leipzig und dep Gqfgnverein (FIry bestehtein
Leistungs- un? Liefärvertrag dntsprechänä Oen j'äuäilig'güttigen Rahmenvereinbarungen zwischen den
Verbänden der Klejngärtner und der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH.

2.2- DieLeitung der IGTW nimmt folgende Aufgaben wahr:

- Erfassung, Abrechnung und Nachweis des Trinkwasserverbrauchs dnd dessen Kosten, sowohl ge- 
.

genäber.äen ,.,:-{lii läpzig als auch gegenilber den Abnehmem (Versendung von Zahlungsbeschei-
äen an die Abnehmer;. biJeerechnuig 

-erfolgrt 
entsprechend gältigem Preisblatt der -i!:rltlj:l Leipzig

sorvie Nachweis von Nebenkosten Oer [OfW.
- Kontrolle des technischen Zustands, Veranlassung eventueller Reparaturen banr. Neuanschaffungen

für die Trinl«rrasservercorgungsanlage.
- Durchflihrung der lnbetriebnahme und Stilllqung derAnlrye, Sondennaßnahmen (2.8. Zähler-

standkontrolle, Verplom bung der Einzelzähler etc.).



2.3 Alte organisatorischen und finamiellen Angeleg.gnfreiten,.die mit der VÖrsorgun§sanllry der IGTW

zusammenhängen werden von dieser seinäunäiq erldi$ und verwaltet. Erforderliche Maßnahmen

zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und üor*hri-fren sind mit dem Vorstand abzustimmen'

2.4. Soweit der Verein im Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung täig.wird, geschieht das stets

treuhänderisch für die |GTW oder deren fr,titgtieder. Für Schäden, Oie Ourcn qlBqqPlftqqq,yP"r*"n-
dung von Teilen der Anlage ooer ourcrr piiväie rya1qe1q1rt"h Miiglieder der lGI1Ä/ vCrurbaihtwerden,

haftet der vereh wääi'äegänüGr Miiüiää d.; iömt, noch Dätten. Dies gilt auch ftrr schäden,

äie Ourcrr etwaige Wasse]-Ünterbrechungen entstehen : . l :

2.5. Die Leitung der IGTW besteht aus

1 Leiter (gleichzeitig Verantwortlicher für die Datenaufbereitung und VeraöäTung)

- 2 techni§fre Uitarüeiter (insbesondere für Reparaturen und Erfassulgsaqfgaben

- weitere berufene Mitglieder bei Sondermaßnahmen

2.6. Der Leiter der IGTW ist dem vorstand des Gartenvereins "stahmeln.sB{tY,l:"henschaflspflichtig'
wesenliche Anderungen und organisaioriscrre r.rJtwenaigi,e,ilen iind in derJrritgliederversämmlung zu

bätilffi; 'öä 
iäitü"g oer rQ!fl #ä vi*-v"1äaga-,ii* bartenv"reins beilIrel qg Yon 

der Mit-

gtiederve***irng bättigt tms autwCiier*,t- Die ratigkgi!der Le{tuns lst unqlrggltlich,

2.7. Für die Arbeit (hr IGTW ist jährtich Rechenschaft ayt {1..lanr9yofivelsamlfung 
abzulqe1.fie. vel

sammtung oer rüitgIeiil;iicrw dH gFi.,kitig mit der Jahresvollversammrung sßatll§t kei1e.

arbeitsfähig" r-"ärig dä.renm vorhanoÄnlrron der-Vorstand des Garteryer{ns in seiner Eigenschaft

ats Treuhänder ein oder mehrere r-eitüng-;mitäii"oäi n"rt"llen oder zeitweilig die Geschäfte selbst ftih-

ren.

2.g- Die Kassen- und Bankgeschäfte, Erfassung, Abrec_hnung und Rechnungsteltungen werden im Rechen-

schaftsbericnt tästfenäiän uno üntJiegdä"i Frurr1'rs,"oyrfn den Revisor desGartenvereins' Dieser

4. Rechts und Pflichien der Abnehmer innerlralb derVercorgungwerträge

4.1.Dem Wasserbezug tiegen neben den Liefervertr?ge-n qber die Tarifeinstufury !]?{gIP.f lll, Variante

A) uom ZgßA. fUä ZObt, dem jeweilig gültigen Preisblatt und Wasservers9rgungssatzung oer

Leipzig auch die Bestimmungren OisüiSaüung zugrunde, so da§s nur derienige an dieTrinkwasser-

versorgung ,ngähbs*n wärden kann, der oiä reättqungen dieser Satzung anerkennt'

4.2DieAbnehmer sind verpflichlet, die Versorgungsanlage, inklusive des Zählers, mrgfältig zu behandeln-- ö-Jää;;; bei Frostgefahr vorbe-ugenoä nnägnahrnlenzu treffen). Auf dgl,richtigen' Einbau der

zähter(siehe pfeit auf dem Gehäuse)1st zu actten. Die *;läüäJenäFqlä"Pi'äol"*'gi 4t"I
urird durch die Mitglieder der t-eitung'däi rörw orr"lpefrirrrt und bis auf weiteres iede Frlihjafr lvgr
tnbetriebnahme) und jeden Herbst to"ieorärur,g olr änrerl kontrol!ffi pei l,fngereT Abr,Üesenheit sind

die Ventile durch den Gartenfreund zu schließen

,4.3 Die'unabsichtliche.Verlelzung,der.Plqrnbe ist dem Vorsta4a.pry'!e1,Mitg!!9Frn del tcTw-Leitung zu
''" ;ä;#]ääffiä;ü;üi";'*"'äiäig*iühiäntrpienaild der Festltigüh$:in Purna'G-r..

4.4 Den Verantvyorgichen der IGTW ist nach vorheriger Anmeldung und Absprache mit den Gartenfreun-

den ( Abnehmem) der Zugang ru, Grrt"n-1eryiOs1uctr1 zu,g§tatten,-d9m1t diese die nach der

satzung obtiegenden Aufgaben uno häntetGrrmer,meh-rÖänän. Einä Anmeldung bei'Gefbhr in Voll-

,, zugistnichterforderlich. ,. i, : .

4.S Für Scträden an der Hauptwasserleitung auf den'Weg9n-bz\i{:rbi§ zur ÜngrOdS{elle in den 
-G1len- - äJi"I}lä-üiä;lril*#rä, §är,äcftaruelten etclrratet'dir veruisachtüfiir$chaden*rsatz'



\_

L

5. Abrcchnung und Finanzen

5.1. Bei der §parkasse Leipzig wird ein Konto für die IGTW des Gartenvereins Stahmeln Süd geführt. Der

zeichnungsberehtigte Vertreter ist der Leiter der IGTW.

5.2 Nach Ermittlung des jährlichen Verbrauches an den beiden Haupzählern und Meldung der Stände an

die ,,lr, ,_' Leipzig (Vereinbarung der Selbstablesung) erfolgen die Rechnungsstellungen. Diese sind

die Grundlage der Verrechnung der Kosten auf Basis der vereinsinternen Ermittlung der Zählerstände

im Vergleich zum Vorjahr je Abnehmer.

5.3. Die Ablesung erfolgt am leEten Sonnabend im Monat Oktober in der Zeit von 10 - 12 Uhr. Gleichzei-

tig erfolgt die Abstellung der Wasezufuhr für die Schleifen 51 und 2. Aufiretende Differenzen im

Wasserverbrauch zwischen den Hauptzählem und der Summe aller Einzelzähler, sogenannte Ver-

luste jeglicher Art ( z.B. Wasserverluste, die durch Füllung und Splilung des Rohrsystems im Frühjahr

zur lnbetriebnahme) sind von allen iGTW - Mitgliedern zu gleichen Teilen zu tragen.

5.4 Die Abrechnung der Wasserkosten gegenüber dem eirzelnen Abnehmer erfolgt iährlich durch einen

Zahlungsbescnäid gem. Berechnungsformular in der Anlage 2 dieser Satzung. Dabei werden auch

anfallende Nebenkosten für Organisation, Kontoführung, Porto und Material aufgelistet.

Aufirandsentschädigungen werden nicht gezahlt.

5.5 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist werden Gebühren erhoben:

1. Mahnung 5,00 €
2. Mahnung 10,00 €

ab 3. Mahnung 15,00 €

Bei unterlassener Meldung der Verletzung der Plombe wird ein Beüag von 20,00 € erhoben.

Bei Nichtanwesenheit zu vereinbarten Terminen derAblesung der Wasserstände und der lnbetrieb-

nahme der Trinkwasseranlage ohne vorherigeAbsprache mit den Mitgliedem der IGTW zur Gewätr'

rung des Zuganges zum Zähler wird mit 30,00 € geahndet. Hierbei ist zu beachten, dass die Geemt-
anlage nicht in Betrieb genommen werden kann.

6. Wartung und Präfung der Geeamtanlage

Die Wartung und Pflege der Wasserversorungsanlage (außer den Anlagen in den Gärten) unterliegt den

Mitgliedem äer IGTW-Leitung. Auftretende Störungen sind bei Kenntnis sofort an die Leitunqder IGTW

bar an den Vorstand zu melden. Die bereits enrvähnte Prtifung der Zähler, Plomben, Einbau und

Funktionstüchtigkeit der Einzelzähler wird ebenfalls von den Leitungsmitgliedem wahrgenommen. Die

Hilfe der IGTW Leitungsmitglieder kann jederzeit in Anspruch genommen werden.

Alle 7 Jahre sind die Zähler durch neue Zähler zu ersetzten, um die Funktionstirchtigkeit zu garantieren.

7. Sonstige Regelungen

Bei Pächterwechsel erhält der Leiter der IGTW protokollarisch die Daten des neuen Pächters zur Kor-

rektur der Unterlagen. Dem neuen Pächter ist die Satzung der IGTW als Bestandteil des Vertrages zu

übergeben.
Die Neufassung der §atzung vom 01. Juni 2013 wurde mit dem Vorstand abgestimmt und wird auf der

Mi§liederversammtung des Gartenvereins am 08. Juni 2013 zur Bschlussfassung vorgelegt.

Die bisherige SaEung vom 10.März 2006 verliert beiAnnahme der neuen SaEung ihre Gültigkeit.

Leipzig am 01. Juni2013
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Anlagen 1 und 2



Gartenverein,§lahrneln Slid" e.V-

Satzung vom 01.Juni 201 3

:r .:. :.

§chleife l: dazu gehören

W#dsc?lefilc; Garten-Nummer 2 bis 34, 37 und 39 bi§42

Anlage I

'. l, i

$chleife 2 ; oazu gre*rören

,

Gärten;Nümmer35, 3S und 3S


